


Herzlich willkommen!



Das Team der Grundschule Bismarckstraße

Susanne Kaufmann – Rektorin

Martina Greschner-Duwel – Konrektorin

Andrea Rauscher – Verwaltungsangestellte

Anthony Saijah – Hausmeister 

Andrea Blechschmidt – Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)

Johanna Schmid – Sonderpädagogin 

... und jede Menge engagierte Lehrkräfte



An unserer Schule lernen die Kinder in

Jahrgangsklassen

(alle Kinder eines Alters)

Jahrgangsgemischte
Klassen

(je 1./2. Klasse FleGs
und 3./4. Klasse)



Kernelemente in der 1.Klasse:
• Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
• Anknüpfung an die vorschulische Bildung und Erziehung
• Individualisierende Lernangebote
• Rückmeldungen zum Lernstand und Leistungserhebung

• + jahrgangsgemischte Klassen
• + flexible Verweildauer (1-3 Schuljahre)







Fördern und Fordern an der Grundschule Bismarckstraße
• Im Rahmen des Unterrichtes: LRS-Stunden, Lesementoren, DaZ- Unterricht

Schulprofil Inklusion
Unter folgendem Link können Sie sich ausführlich informieren:

http://www.inklusion.schule.bayern.de/schule_entwickeln/formen-gem-lernen/schulprofil_inklusion/

Natur und Schule
• Schulgarten
•Schulwald

•Draußen-Tag-Klassen

Sport am Nachmittag
• Basketball, Fechten

http://www.inklusion.schule.bayern.de/schule_entwickeln/formen-gem-lernen/schulprofil_inklusion/


Was sollte Ihr Kind zum Schulbeginn können?

• Anweisungen verstehen, merken und befolgen 
• Auf etwas warten können, z.B. Essen in der Pause
• Akzeptieren, dass noch andere Kinder in der Klasse sind (man kommt nicht immer sofort dran)
• Mit Enttäuschungen umgehen (es kann nicht immer alles auf Anhieb klappen)
• Schuhe selbstständig binden
• Jacke alleine an- und ausziehen, Reißverschluss!
• Büchertasche alleine ein- und ausräumen
• Federmäppchen auf- und zumachen
• Alleine für den Sportunterricht zügig umziehen können
• Trinkflasche und Brotbox selbstständig auf- und zumachen
• Selbstständig auf die Toilette gehen



Was sollte Ihr Kind zum Schulbeginn können?

• Den eigenen Namen schreiben und erkennen
• Stifte richtig halten
• Farben und Schulmaterial benennen 

(Heft, Mappe, Lineal, Bleistift, Buntstift, Radiergummi, etc.)
• Auf der Linie mit der Schere ausschneiden
• Beim Ausmalen Linien und Ränder beachten 
• Mengen bis 5 auf einen Blick erfassen
• Würfelbilder kennen
• Begriffe oben/ unten/ rechts/ links kennen



Wie können Sie Ihr Kind unterstützen?

• Gemeinsam Bilderbücher anschauen und darüber sprechen; Geschichten vorlesen
✓ Anregungen finden Sie in der Stadtteilbibliothek:
✓ https://www.nuernberg.de/internet/stadtbibliothek/schoppershof.html

• Gemeinsam Brett- oder Kartenspiele spielen; Lernen zu verlieren
• Lassen Sie sich von Ihrem Kind viel erzählen und achten Sie auf genaue Aussprache und ganze

Sätze (vor allem auch in der Muttersprache)
• Auf Regeln achten und Grenzen setzen
• Gesunde Ernährung
• Möglichkeiten zur Bewegung draußen in der Natur geben; Sportverein
• Ausreichend Schlaf: ca. 8 – 10 Stunden
• Achten Sie darauf, welche Fernsehsendungen Ihr Kind ansieht und welche Computerspiele es

spielt → Altersangaben beachten; Zeit auf 30 Minuten pro Tag begrenzen

https://www.nuernberg.de/internet/stadtbibliothek/schoppershof.html


10 Tipps für einen guten Schulstart

Tipp 1:
Freuen Sie sich mit Ihrem Kind auf die Schule.
→ Sprechen Sie positiv über die Schule, so ermuntern Sie Ihr Kind in seiner natürlichen 
Wissbegier und Bereitschaft etwas zu lernen.

Tipp 2:
Fördern Sie in allen Lebensbereichen die Selbstständigkeit Ihres Kindes.
→ Je mehr Sie Ihrem Kind die Möglichkeit geben selbst mit Schwierigkeiten
fertig zu werden, umso selbstsicherer wird es.



10 Tipps für einen guten Schulstart

Tipp 3:
Bereiten Sie Ihr Kind auf den Schulweg vor.
→Wählen Sie den sichersten Weg zur Schule und gehen diesen vor Schulbeginn
mehrfach ab. 

Tipp 4:
Gewöhnen Sie Ihren Kind an einen festen Tagesablauf.
→Rechtzeitiges Aufstehen, gemeinsames Frühstück und pünktlich 
das Haus verlassen ist jetzt wichtig.

Tipp 5:
Machen Sie aus dem ersten Schultag ein Fest.



10 Tipps für einen guten Schulstart

Tipp 6:
Gewöhnen Sie Ihr Kind an selbstverständliche Ordnung.
→Um in der Schule mit den vielen Materialien klar zu kommen, muss Ihr
Kind konsequent Ordnung halten kennen. Schulsachen müssen in
der Büchertasche einen festen Platz bekommen, so findet Ihr Kind diese
zügig. Packen Sie anfangs gemeinsam die Tasche.



10 Tipps für einen guten Schulstart

Tipp 7:
Schränken Sie den Fernsehkonsum ein. 
→Morgens vor der Schule und abends vor dem Schlafen gehen 
ist der Fernseher aus! 

Tipp 8:
Elternabend und Elternsprechstunde ist Pflicht.
→ Beide Veranstaltungen dienen der Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule.



10 Tipps für einen guten Schulstart

Tipp 9:
Bleiben Sie bei den Hausaufgaben in der Nähe oder lassen Sie sich 
diese nach dem Hort zeigen.
→ Tägliches Lesen üben und Kopfrechnen muss mit den Eltern erledigt
werden. 

Tipp 10:
Fördern Sie die Lust am Lesen.
→ Lesen ist eines der schönsten Dinge im Leben, es öffnet einem andere Welten.



Gesundes Pausenfrühstück

✓Misch-, Knäcke- oder Vollkornbrot mit Wurst oder Käse
✓Mundgerecht geschnittenes Obst und Gemüse
✓Wasser
✓ Ungesüßter Tee
✓ Saftschorle

NICHT geeignet sind:
o Süßigkeiten oder Kuchen
o Joghurt im Becher (wird selten leer gegessen, spritzt beim Öffnen)
o Eistee und Limonaden
o Getränke im Tetrapak mit Strohhalm



Was braucht mein Kind?
Grundausstattung und 
Hinweise









Regelungen zur Einschulung 2023/24

Schuleingangsuntersuchung

Sie erhalten dazu eine schriftliche Einladung 
vom Gesundheitsamt.
Dieser können Sie Ort, Datum und Uhrzeit 
der Untersuchung entnehmen.
Diese Untersuchung ist für alle Kinder 
verpflichtend.



Regelungen zur Einschulung 2023/24
Gesetzliche Vorgaben zum Beginn der Schulpflicht

1. Im Vorjahr nicht regulär eingeschult → automatisch schulpflichtig

2. Regulär: alle Kinder, die bis zum 30.09.2023 sechs Jahre alt werden (geboren bis 30.09.2017)

Ausnahme 1: Gewünschte oder angeratene Zurückstellung

BayEUG Art. 37 Abs. 2
Ein Kind kann für ein Schuljahr zurückgestellt werden, wenn auf Grund der körperlichen oder geistigen
Entwicklung zu erwarten ist, dass es nicht mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann.
Die Zurückstellung soll vor Aufnahme des Unterrichts verfügt werden; sie ist noch bis zum 30.11. zulässig, wenn sich erst 
innerhalb dieser Frist herausstellt, dass das Kind nicht mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann.
Die Zurückstellung ist nur einmal und nur dann zulässig, wenn kein Anlass besteht, die Überweisung
an eine Förderschule zu beantragen.
Vor der Entscheidung hat die Schule die Erziehungsberechtigten zu hören. 



Regelungen zur Einschulung 2023/24
Gesetzliche Vorgaben zum Beginn der Schulpflicht

Ausnahme 2: Korridorkinder

Wen betrifft es?
Kinder, die im Zeitraum vom 01.07.2023 bis zum 30.09.2023 sechs Jahre alt werden, können schulpflichtig werden.

Was ist zu beachten?
Die Kinder durchlaufen ebenso, wie alle anderen Kinder, das Anmelde- und Einschulungsverfahren.
Die Schule berät auf der Grundlage der gewonnenen Ergebnisse die Erziehungsberechtigten und spricht eine Empfehlung aus.
Die Erziehungsberechtigten entscheiden dann, ob ihr Kind bereits zum kommenden Schuljahr oder erst zum darauffolgenden 
Schuljahr eingeschult wird.
Wenn die Erziehungsberechtigten die Einschulung auf das folgende Schuljahr verschieben möchten, müssen
sie das der Schule im Schuljahr 2022/23 bis spätestens 10.04.2023 schriftlich mitteilen. Fristverlängerung ist nicht möglich.
Geben die Eltern bis 10.04.2023 keine Erklärung ab, wird ihr Kind zum kommenden Schuljahr 2023/24 schulpflichtig.

Weiterhin gilt: Eine Zurückstellung in den Fällen des Art. 37 Abs. 2 oder 4 BayEUG ist weiterhin möglich.



Regelungen zur Einschulung 2023/24
Gesetzliche Vorgaben zum Beginn der Schulpflicht

3.    Auf Antrag: Kinder, die zwischen dem 01.10.2023 und 31.12.2023 sechs Jahre alt werden 
(geboren bis 31.12.2017)

Erziehungsberechtigte stellen einen Antrag; sonst keine besondere Regelung.

4.    Auf Antrag mit Gutachten: Kinder, die erst ab dem 01.01.2024 sechs Jahre alt werden 
(geboren ab dem 01.01.2018)

BayEUG Art. 37 Abs. 1 Satz 2
„... ein schulpsychologisches Gutachten ist erforderlich.“
Nehmen Sie in diesem Fall bitte Kontakt zur Schulleitung auf.



Die Schuleinschreibung

Termin: 15.03.2023 

Sie erhalten dazu eine schriftliche Einladung.
Dieser entnehmen Sie bitte die Uhrzeit, zu der Sie in die Schule kommen.

Bitte bringen Sie dazu Folgendes mit:
- Ihr Kind !!!!!
- Die Geburtsurkunde Ihres Kindes
- Ausweis des anmeldenden Erziehungsberechtigten
- ggf. Sorgeerklärung
- ggf. Negativbescheinigung vom Jugendamt
- ggf. Scheidungsurkunde mit Sorgerechtsurteil

Bei Gastschulanträgen, 
Anmeldung an einer Privatschule,
Umzug nach dem Einschreibetag
oder Zurückstellung gilt:

Sie melden Ihr Kind immer 
zuerst bei uns an der 
Sprengelschule an!



Der erste Schultag

Dienstag, 12.09.2023

Genauere Informationen gehen Ihnen kurz vor Schulbeginn schriftlich zu.



Wir freuen uns 
auf Sie und

Ihr Kind!

Bei Fragen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:

kontakt@bismarck-schule.de

Telefon: 0911 – 231-70340                


